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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.10.1996

Norm

KO §1 Abs1

KO §3 Abs1

KO §81 Abs1

KO §119 Abs5 D

Rechtssatz

Der Gemeinschuldner darf - von der Überlassung einer Forderung an ihn gemäß § 119 Abs 5 KO abgesehen - zwar

Maßnahmen zur Erhaltung der Masse ergreifen, damit aber nicht die Interessen der Konkursgläubiger beeinträchtigen.

Mit der Führung eines Prozesses durch den Gemeinschuldner ist aber immer ein Prozesskostenrisiko für die Masse

und damit eine Gefährdung der Interessen der Gläubiger verbunden, sofern nicht ausnahmsweise ein Dritter die

Haftung für die Kosten übernommen hat. Ob es sich dabei um die Geltendmachung einer Schadenersatzforderung

oder anderer Ansprüche handelt, ist rechtlich ohne Bedeutung.
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